
   
 

  

Checkliste Schwangerschaft und Geburt 

Was? Wo? Wann? Benötigte Unterlagen 

Geburts-
urkunde 

 
(Wahl des 
Familien-/ 
Namens) 

Standesamt der 
Geburtsstadt 

 
evtl. Anmeldung im 

Krankenhaus möglich 

Innerhalb einer 
Woche nach der 

Geburt 

 

 Geburtsbescheinigung 
der Klinik 

 Personalausweis, 
Heiratsurkunde oder 
beglaubigte Abschrift aus 
dem Familienbuch  

 Nicht verheiratete Eltern: 
Geburtsurkunde Mutter, 
evtl. Vaterschafts-
anerkennung, 
Personalausweis 
 

Elterngeld / 
Elterngeld 

plus 

Elterngeldstelle des 
Zentrums Bayern 

Familie und Soziales 
(ZBFS) 

Innerhalb der 
ersten drei 

Monate nach der 
Geburt des 

Babys 
(rückwirkende 

Zahlung nur drei 
Monate möglich) 

 

 Von beiden Elternteilen 
unterschriebener Antrag 
auf Elterngeld 
(Ausnahme wenn ein 
Elternteil das alleinige 
Sorgerecht hat) 

 Geburtsurkunde des 
Kindes im Original 

 Bescheinigung der 
Krankenkasse über 
Mutterschaftsgeldzahlung 
 

Kindergeld / 
Kindergeld-

zuschlag 

Familienkasse des 
örtlich zuständigen 

Arbeitsamts 

Spätestens bis 
zum vierten 

Lebensjahr des 
Kindes 

 

 Antragsvordruck 
(erhältlich bei der 
Familienkasse) 

 Geburtsurkunde des 
Kindes im Original 
 

Kranken-
versicherung 

Bei der 
Krankenkasse, bei 
der der berufstätige 

bzw. 
meistverdienende 

Elternteil versichert ist 

So schnell wie 
möglich nach der 

Geburt 

 

 Formular der 
Krankenkasse 

 Geburtsurkunde 

 Eltern erhalten eigene 
Versichertenkarte für das 
Kind 
 



   
 

 

 

Kind anmelden 
/ Kinderreise-

pass 
beantragen 

Einwohnermeldeamt 
des Wohnortes der 

Eltern 

So früh wie 
möglich nach der 

Geburt 

 

 Personalausweis oder 
Pass 

 Geburtsurkunde des 
Kindes 

 Evtl. Urkunde über 
Vaterschaftsanerkennung 

 Für Reisepass: Lichtbild 
und 
Sorgerechtsnachweis 
 

Lohnsteuer-
karte ändern 

Wohnsitzfinanzamt 
So früh wie 

möglich nach der 
Geburt 

 

 Personalausweis oder 
Pass 

 Lohnsteuerkarte / 
Lohnsteuerkarte des 
Ehegatten 
 

Elternzeit Arbeitgeber 

Spätestens 
sieben Wochen 
vor geplantem 

Beginn der 
Elternzeit 

 

 Schriftlicher Antrag mit 
Angabe über die Dauer 
der Elternzeit 

Vaterschafts-
anerkennung 

 
gemeinsame 

elterliche 
Sorge 

Standesamt oder 
Jugendamt 

Vor oder nach 
der Geburt 

möglich 
(Zustimmung der 

Mutter nötig) 

 

 Ausweise  

 Geburtsurkunden oder 
Abstammungsurkunden 
beider Elternteile 

 Geburtsurkunde des 
Babys 
 


